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Aussetzung der Hauptverhandlung.
§ 228

(1) Über Anträge auf Aussetzung einer Hauptverhand
lung entscheidet das Gericht. Kürzere Unterbrechungen 
ordnet der Vorsitzende an.

(2) Eine Verhinderung des Verteidigers gibt, unbe
schadet der Bestimmung des § 145, dem Angeklagten kein 
Recht, die Aussetzung der Verhandlung zu verlangen.

(3) Ist die Frist des § 217 Abs. 1 nicht eingehalten wor
den, so soll der Vorsitzende den Angeklagten mit der 
Befugnis, Aussetzung der Verhandlung zu verlangen, be
kannt machen.

Fortsetzung unterbrochener Hauptverhandlungen.
§ 229

Eine unterbrochene Hauptverhandlung wird nach der 
Unterbrechung nur dann noch einmal von neuem be
gonnen, wenn es das Gericht aus besonderen Gründen 
für nötig hält oder wenn die Hauptverhandlung insgesamt 
mehr als dreißig Tage unterbrochen war; dabei bleiben 
Unterbrechungen von weniger als drei Tagen unberück
sichtigt.

Anm.i § 229 ist durch Art. 9 § 5 der VO zur weiteren Vereinfachung der 
Strafrechtspflege vom 13. August 1942 (RGBl. I S. 508) neu gefaßt worden.

Ausbleiben des Angeklagten.
§ 230

(1) Gegen einen ausgebliebenen Angeklagten findet eine 
Hauptverhandlung nicht statt.

(2) Ist das Ausbleiben des Angeklagten nicht genügend 
entschuldigt, so ist die Vorführung anzuordnen oder ein 
Haftbefehl zu erlassen.
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